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I.NOVEMBER 1945

S. JAHRGANG NR. 11

B. Enischeide kantonaler Behorden

27. Anstaltsversorgung. Fiir die Einweisung einer bevormundeten Person in eine
EBrziehungs-, Versorgungs- oder Heilanstall ist die Zustimmung der Vormundschafts-
behirde notwendig (Art. 421 Zaff. 13 ZGB). — Arbeitsscheue und liederliche Per-
sonen gehoren in eine Arbeitsanstalt, wikrend die Armenanstalten dafiir bestimmd
sind, Armengenéssige und Arbeitsunfihige aufzunehmen.

Mit Urteil des Amtsgerichts ¥. vom 8. Januar 1937 wurde L. Z. wegen Gei-
stesschwiche entmiindigt. Sie war vorher in ein Strafverfahren wegen falscher
Zeugenaussage verwickelt, doch wurde die Untersuchung gestiitzt auf ein psychi-
atrisches Gutachten, wonach die Angeschuldigte an angeborenem Schwachsinn
leidet, wegen Unzurechnungsfahigkeit aufgehoben. In der Folge wurde sie auBer-
ehelich von 8. geschwingert, der ebenfalls wegen MiBwirtschaft entmindigt
wurde. Im Mérz 1939 heiratete dieser die L. Z. Die nunmehrige L. 8. stand noch
mehrfach in Strafuntersuchungen; die Untersuchungen wurden indessen jeweils
mangels Beweises oder mangels Zurechnungsfahigkeit aufgehoben. Im Jahre 1943
wurde gegen sie wiederum eine Strafuntersuchung wegen Diebstahls eréffnet:
gleichzeitig lief gegen ihren Ehemann eine Untersuchung wegen Hehlerei und Un-
zucht mit Kindern. Auf Verfiigung des Untersuchungsrichters wurde die Ange-
schuldigte in die Heil- und Pflegeanstalt Waldau zur Beobachtung eingewiesen.
In ihrem Gutachten fithrten die Sachverstindigen aus, daB die Angeschuldigte
als unverbesserlich zu betrachten sei und die 6ffentliche Ordnung gefihrde; um
sie zu einem stetigen und geordneten Lebenswandel anzuhalten, komme einzig die
Versorgung in einer geschlossenen Anstalt in Frage. Der Fall wurde letztinstanzlich
von der Strafkammer des Obergerichts entschieden. Diese folgte dem Gutachten,
wie iibrigens schon das Amtsgericht, nicht in allen Teilen; die Angeschuldigte
wurde des Diebstahls schuldig erkldrt und zu acht Monaten Gefiangnis, abziiglich
200 Tage Untersuchungshaft und Anstaltsinternierung verurteilt; die Strafe
wurde bedingt erlassen unter Auferlegung einer Probezeit von vier Jahren. In der
Urteilsbegriindung gab die Kammer ihrer Hoffnung Ausdruck, daB die Angeschul-
digte durch die stindige Bedrohung doch noch zu guter Fithrung veranlaf3t wer-
den kénne. Im Februar 1945 brannte das Haus, in dem die Eheleute S. wohnten,
ab; die Untersuchung gegen unbekannte Téterschaft fithrte zu keinem Ergebnis.
Am 6. April 1945 reichte E. M., der Vormund des Ehemannes, gegen Frau S.
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Strafanzeige wegen Verleumdung ein, weil diese ibn der Brandstiftung bezichtigt
hatte; vor Gericht nahm Frau S. diesen YVorwurf zuriick und die Parteien schlossen
einen Vergleich. Frau L. S. machte dann in einem Tuchgeschaft eine Bestellung im
Betrage von Fr. 240.10, ohne vorher den Vormund zu begriilen. Eine deswegen
erfolgte Strafuntersuchung wegen Betrugs wurde aufgehoben, indem der Richter
annahm, daB die Angeschuldigte sich in ihrem Schwachsinn habe berechtigt glau-
ben koénnen, eine solche Bestellung zu machen. Am 17. April 1945 verfiigte die
Vormundschaftsbehérde U. die Einweisung von Frau L. S. in die Armenanstalt F.
Gegen diese MaBnahme haben die' Eheleute S. rechtzeitig beim Regierungsstatt-
halter von F. Beschwerde eingereicht mit dem Begehren, den Vormund des Ehe-
mannes seines Amtes zu entheben und die Einweisung der Ehefrau 8. in die
Armenanstalt aufzuheben. Mit Entscheid vom 10. Juli 1945 hat der Amtsverweser
von F. die Beschwerde im vollen Umfang abgewiesen. Dieser Entscheid steht in-
folge rechtzeitiger Weiterziehung durch die Ebeleute 8. zur Uberpriifung durch
den Regierungsrat.

Der Regierungsrat zieht

m Erwdgung :

1. Das urteilsfihige Miindel ist zur Beschwerdefithrung in Vormundschafts-
sachen legitimiert (MbVR 43, Nr. 69). L. 8. kann jedenfalls die Urteilsfihigkeit
fir die vorliegende Streitsache nicht abgesprochen werden, indem sie die Bedeu-
tung der getroffenen MafBnahmen durchaus erkennen kann. Der Ehemann 8. ist
auf alle Fille insofern zur Beschwerde legitimiert, als er die Absetzung seines Vor-
mundes beantragt. Nach Art. 420 ZGB ist aber iiberhaupt jedermann, der ein In-
teresse hat, zur Beschwerdefithrung legitimiert; der Ehemann muf8 infolgedessen
auch befugt erachtet werden, gegen die Versorgung seiner Ehefrau Beschwerde zu
erheben; sein Interesse an der Aufhebung einer solchen MaBnahme liegt auf der
Hand. Die von der Vormundschaftsbehorde erhobene Einrede der mangelnden
Legitimation der Beschwerdefiihrer ist mithin abzuweisen.

2. GemiB Art. 421 Ziff. 13 ZGB bedarf die Einweisung einer bevormundeten
Person in eine Erziehungs-, Versorgungs- oder Heilanstalt der Zustimmung der
Vormundschaftsbehorde. Die Vormundschaftsbehdrde U. hat gestiitzt auf diese
Vorschrift beschlossen, L. 8. in die Armenanstalt F. einzuweisen. Zur Begriindung
hat sie sich auf deren Arbeitsscheu und liederlichen Lebenswandel berufen, der
sich seit dem Urteil der Strafkammer in keiner Weise gebessert habe. Diese Be-
grimdung reicht indessen nicht aus, um eine Person in eine Armenanstalt zu ver-
sorgen. Armenanstalten sind nicht dazu da, arbeitsscheue und liederliche Personen
aufzunehmen, sondern sind fiir armengendssige und arbeitsunfihige Personen
bestimmt. Nach Art. 61, Gesetz 1. Dezember 1912 iiber die Armenpolizei und die
Enthaltungs- und die Arbeitsanstalten gehéren volljahrige, aber arbeitsscheue oder
liederliche Personen in eine Arbeitsanstalt. Es wird nun nicht etwa behauptet, da3
L. S. arbeitsunfihig wire; im Gegenteil stellt die Vormundschaftsbehorde aus-
driicklich fest, daB sie wohl arbeiten konnte, aber alle Ermahnungen in den Wind
geschlagen habe. Schon aus diesem Grund entspricht die angeordnete Mafnahme
nicht den im Kanton Bern geltenden gesetzlichen Vorschriften. Dazu kommt, da
die Versetzung in eine Arbeitsanstalt nur auf Grund eines bestimmten Verfahrens
durch Entscheid des Regierungsrates erfolgen kann. In diesem Verfahren werden
die erforderlichen BeweismaBnahmen durchgefiihrt; es geht nicht an, dal} eine
Vormundschaftsbehérde im Einzelfall durch ihren Beschluf dem Betroﬂ'enen diese
verfahrensmiBigen Garantien entzieht, welche auch bei einer administrativen
Einweisung notwendig erscheinen. Dazu kommt, daf auf diesem Wege noch wei-
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tere erzieherische MaBnahmen der Behorde zur Verfiigung stehen, wie der be-
dingte Erlall des Vollzuges oder die bedingte Entlassung. Alle diese Uberlegungen
hitten der Vormundschaftsbehoérde nicht entgehen sollen, und es muf3 daher die
getroffene MaBinahme aufgehoben werden. Etwas anderes wire es vielleicht, wenn
sich nach mehrjéhrigem Aufenthalt im Arbeitshaus zeigen wiirde, daB3 die Einge-
wiesene einfach nicht zur Arbeit angehalten werden kann; in diesem Falle kénnte
eine Versorgung in einer Armenanstalt wohl erwogen werden; aber als erstmalige
Versorgung ist eine solche MafBnahme jedenfalls nicht am Platze.

Im vorliegenden Verfahren kann indessen der Frage, ob die Voraussetzungen
fiir eine administrative Versorgung in einer Arbeitsanstalt gegeben sind, nicht vor-
gegriffen werden. Nach den Akten kommt aber eine derartige MaBnahme sicherlich
ernsthaft in Betracht. Die Vormundschaftsbehérde U. wird daher die nétigen
Schritte zur Einleitung dieses Verfahrens vorzukehren haben. :

Was die Verfahrenskosten anbelangt, so kann von einer Auflage an die Vor-
mundschaftsbehérde abgesehen werden. Diese wollte es offenbar noch einmal mit
einer milderen MaBnahme versuchen. Sie liel sich dabei gewiB von den Interessen
des Miindels leiten, hat sich aber in der Art der MaBnahme vergriffen; von einem
Verschulden kann indessen nicht gesprochen werden (MbVR 42 Nr, 15 u. a.). Von
der Auferlegung von Parteikosten ist in Vormundschaftssachen iiblicherweise ab-
zusehen (MbVR 40 Nr. 193 u. a.). Die Auslassungen in den Rechtsschriften der
Beschwerdefiithrer, welche das zuldssige MaB iiberschreiten, miissen mit allem
Nachdruck zuriickgewiesen werden.

3. Was die Frage der Amtsenthebung des Vormundes anbelangt, so ist dar-
iiber in einem besondern Verfahren zu entscheiden; das Miindel hat ein entspre-
chendes Gesuch an die Vormundschaftsbehérde selber zu richten, gegen deren
Entscheid der Beschwerdeweg offen steht (Art.445ff. ZGB). Abgesehen davon
ist im vorliegenden Verfahren aber auch gar nichts vorgebracht worden, was eine
solche Mafinahme zu rechtfertigen verméchte. Auf diesen Teil der Beschwerde
kann mithin nicht eingetreten werden, und es sind die entsprechenden Kosten dem
Beschwerdefithrer aufzuerlegen. :

Aus diesen Griinden wird

erkannt :

Der Rekurs wird dahin gutgeheifien, daB die Versorgung der L. S. in die
Armenanstalt F. aufgehoben wird ; im tibrigen wird der Rekurs abgewiesen.
(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 18. September 1945.)

28. Wohnungsnot. Grundsdtzlich ist Eheleuten, von denen der Ehemann in der einen,
die Ehefraw in einer andern Gemeinde dem Erwerbe nachgeht, die Niederlassung in
etner dieser Gemeinden zu gestatten, wobei berechtigten Wiinschen der Beteiligten
Rechnung getragen wird. — Die Vorschriften zur Belkimpfung der Wohnungsnot
sind gegeniiber heimgekehrien Auslandschweizern nicht mit der gleichen Strenge
anzuwenden wie ber Personen, die thren Wohnsitz von jeher in der Schweiz gehabt
haben. '

In Anwendung der Vorschriften zur Bekimpfung der Wohnungsnot hat der
Regierungsstatthalter von B. Ch. W. von St., geb. den 10. August 1893, die
Niederlassung in der Gemeinde B. bewilligt. Die stidtische Polizeidirektion von
B. hat rechtzeitig rekurriert.

Der Regierungsrat zieht in Erwagung:

Laut Art, 19 des Bundesratsbeschlusses vom 15. Oktober 1941 betr. MaBnah-
men gegen die Wohnungsnot kann Personen, deren Zuzug in eine Gemeinde nicht
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hinreichend begriindet erscheint, die Niederlassung oder der Aufenthalt in der
Gemeinde verweigert werden. Die Rechtfertigung der Anwesenheit liegt nach
Art. 20 des Bundesratsbeschlusses namentlich in der Ausiibung eines Berufes oder
Gewerbes, iiberhaupt einer Tétigkeit zur Fristung des Lebensunterhaltes, sofern
sie das Wohnen in der Gemeinde bedingt.

C. W. ist Ende Mirz 1945 aus Deutschland in die Schweiz zuriickgekehrt.
Zuerst hielt er sich mit seiner Frau in W. bei einem Verwandten auf, um von dort
aus nach einer Erwerbstatigkeit Umschau zu halten. Anfangs Mai fand er eine
Stelle in W. Ab Mitte Mai war die Ehefrau des Gesuchsgegners im Bundeshaus bei
den Friihlingsreinigungsarbeiten beschiftigt.

Der Regierungsstatthalter hat C. W. die Niederlassung in B. u. a. mit dem
Hinweis auf die Praxis des Regierungsrates bewilligt, nach der im allgemeinen
Eheleute, von denen der Ehemann in der einen, die Ehefrau in einer andern Ge-
meinde dem Erwerbe nachgeht, die Niederlassung in einer dieser Gemeinden zu
gestatten ist, wobei berechtigten Wiinschen, der Beteiligten Rechnung zu tragen
ist (Regierungsratsentscheid vom 16. Mai 1944 und dort angefiihrte weitere
Entscheide).

In ihrem Rekurse vom 24. Mai 1945 fiihrt die stadtische Polizeidirektion aus,
ihre Erhebungen hétten ergeben, daB Frau W. im Bundeshaus nur bei den bis
ungefihr Mitte Juni dauernden Friihlingsputzarbeiten mithelfen kénne. Eine
solche voriibergehende Beschiftigung werde doch wohl nicht die Niederlassung
in einer unter Wohnungsnot leidenden Gemeinde begriinden konnen. Demgegen-
iiber ist festzustellen, daB nach unsern Erhebungen Frau W. in B. immer noch
als Putzfrau, allerdings nicht mehr im Bundeshaus, sondern in Neubauten, titig
ist. Der Grund, der den Regierungsstatthalter bewogen hat, C. W. die Nieder-
lassung in B. zu bewilligen, nimlich Erwerbstitigkeit der Ehefrau in dieser Ge-
meinde, ist somit heute immer noch gegeben. Es besteht daher fiir die Rekurs-
instanz kein Anlaf zu einer andern als der von der Vorinstanz eingenommenen
Stellungnahme. Uberdies ist zu beriicksichtigen, daf es sich hier um eine infolge
der Kriegsereignisse aus dem Auslande zuriickgekehrte Familie handelt, die Vor-
schriften zur Bekdmpfung der Wohnungsnot fiir Auslandschweizer nach der
Rechtsprechung jedoch nicht mit der gleichen Strenge anzuwenden sind wie fiir
Personen, die ihren Wohnsitz von jeher in der Schweiz gehabt haben. C. W. mufite
sein Mobiliar in Deutschland zuriicklassen. In B. wohnt er nun mit seiner Ehefrau
und der noch schulpflichtigen Tochter in néchster Nihe einer Verwandten, die
dieser Familie mit unentbehrlichen téglichen Gebra.uchsgegensta,nden wie z. B.
Kochgeschu*r aushilft. Dem Gesuchsgegner muf daher in besonderem MaBe daran
gelegen sein, weiterhin in B. wohnen zu diirfen. Bei dieser Sachlage wiirde eine
Abéinderung des erstinstanzlichen Entscheides gegeniiber einer Riickwanderer-
familie, die im Begriffe ist, in der Heimat wiederum FuB zu fassen, eine allzu groBe
Hirte bedeuten.

In Bestdtigung des erstinstanzlichen Entscheides wird daher

erkannt :

Das Gesuch der stadtischen Polizeidirektion B. wird abgewiesen.
(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 13. Juli 1945.)

29. Teuerungsheihilfe an Bediirftige. Verweigerung der Ausrichtung einer Teuerungs-
beihilfe mangels Voraussetzung der Bediirftigkeit.

I. Auf Grund des GroBratsbeschlusses betreffend Ausrichtung einer Teue-
rungsbeihilfe an Bediirftige vom 23. April 1942 suchte eine geschiedene Frau um
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Unterstiitzung nach. Thr Vermégen bestand in einer Darlehensforderung von
Fr. 9000.— an eine Firma, die ihr vierteljahrlich mindestens Fr. 345.— teils als
Abzahlung, teils als Zinsvergiitung zu leisten hatte. AuBerdem zahlte ihr der ge-
schiedene Ehemann vierteljihrliche Alimente von Fr.225.—. Das Bureau fiir
Teuerungsbeihilfe wies das Gesuch ab, weil die mafigebende Emkommensgrenze
von Fr. 540.— pro Vierteljahr iiberschritten werde, und die Rekurskommission
fiir Teuerungsbeihilfe sowie das Departement des Innern bestétigten die Abwei-
sung, letzteres mit der Begriindung, daB das Vermégen der Rekurrentin, soweit
es zum Lebensunterhalt benétigt werde, liquid sei, weshalb der liguide Betrag als
Einkommen bertiicksichtigt werden diirfe, und daB angesichts der gesamten Ein-
kommens- und Vermogensverha,ltmsse der Rekurrentin die Voraussetzung der
Bediirftigkeit nicht gegeben sei.

T1. Hiergegen rekurrierte die Abgewiesene an den Regierungsrat unter Beru-
fung darauf, daB nur ein geringer Teilbetrag ihres Vermégens, namlich Fr.1000.—,
liquid sei; diesen als Einkommen anzurechnen, gehe nicht an. Da das gesa.mte
Vermogen Fr. 9000.— mcht. iibersteige, diirfe die Teuerungsbeihilfe nicht verwei-

gert werden.

IIT. Der Regierungsrat wies den Rekurs mit folgender Begrundung ab:

1. GemdB § 1 des GroBratsbeschlusses betreffend Ausrichtung einer Teue-
rungsbelhﬂfe an Bediirftige vom 23. April 1942 ist Voraussetzung fiir die Gewih-
Tung eines Unterstutzungsbeltrages, daB der Bewerber bediirftig ist. Bediirftig-
keit wird bei einer alleinstehenden erwachsenen Person nach dem zit. GroBrats-
beschluB in der Fassung vom 11. November 1943 in Verbindung mit § 3 der dazu-
gehorigen Verordnung in der Fassung vom 12. Oktober 1943 dann angenommen;
wenn deren Einkommeén in den vorausgehenden drei Monaten Fr.540.— (Not-
standsgrenze und Unterstiitzungsansatz) nicht erreicht und auBerdem kein grs-
Beres Vermodgen vorhanden ist. Als Vermdgensgrenze gilt in diesem Sinne nach
§ 5 der vorerwihnten Verordnung bei Personen unter 55 Jahren der Betrag von
Fr. 7000.—, sofern das Vermogen liquid ist. Ist es ganz oder teilweise ﬂhquld 80
ist dieser Betrag angemessen zu erh6hen.

2. Der Rekurrentin ist insofern recht zu geben, als dle Uberwemungen der
Firma, soweit es sich nicht um Zinsen, sondern um Darlehensriickzahlungen han:
delt, nicht als Einkommen betrachtet werden diirfen. Vielmehr handelt es sich
hier lediglich um eine Vermogensverschiebung, die keinerlei Bereicherun’g dar-
stellt. Dagegen kann das Vermogen der Rekurrentin praktisch als liquid im Sinn
der geltenden Vorschriften betrachtet werden. Wenn § 5 der Verordnung von liqui-
dem Vermdgen spricht, so konnte damit nur gemeint sein, daB es in einem fiir den
Lebensunterhalt ausreichenden Betrag dem Eigentiimer zur Verfiigung stehe und
ihn damit vor Not bewahre. Keinesfalls konnte gemeint sein, da das gesamte Ver-
mdgen in jedem Augenblick verfiigbar sein miisse. Im vorliegenden Fall stehen
nun unbestrittenermaBen der Rekurrentin jihrliche Betriige zur Verfiigung, die
zusammen mit den Alimenten, die sie von ihrem Ehemann erhilt, die maB-
gebende Notstandsgrenze um ein Betrichtliches iibersteigen. Die Rekurrentin kann
somit unter Berticksichtigung ihrer gesamten Einkommens- und Vermdogensver-
héltnisse nicht als bediirftig betrachtet werden. Daraus ergibt sich die Abweisung
des Rekurses. (Entscheid des Regierungsrates des Kantons Basel- Stadt vom
12. Januar 1945.)

IV. Als die Rekurrentin den Entscheid des Verwaltungsgenchts anrief, trap
dieses wegen Unzustindigkeit auf den Rekurs nicht ein mit nachstehender Moti-
vierung: .



-~ Die Teuerungsbeihilfe ist ohne Zweifel eine von der Bediirftigkeit des Anspre-
chers abhingige Leistung. Schon der Titel des maigebenden GRB vom 23. April
1942 sagt eindeutig, daB die ,,Ausrichtung einer Teuerungsbeihilfe an Bediirftige‘
beabsichtigt ist. § 1 erwahnt ausdriicklich: ,,Zur Erleichterung der Lebenshaltung
wird bediirftigen Kantonseinwohnern . . . eine Teuerungsbeihilfe gewdhrt; in § 2
wird der Anspruch auf Personen beschrinkt, deren Gesamteinkommen das
Existenzminimum nicht erreicht.

Die Rekurrentin trachtet nachzuweisen, da die Zusténdigkeit des Verwal-
tungsgerichts gegeben sei, weil nach der ratio legis nur solche Verfiigungen der
verwaltungsgerichtlichen Beurteilung entzogen seien, ,,bei denen das freie Er-
messen der Verwaltung ausschlaggebend ist®. Anders als bei der Notunterstiitzung,
bei welcher die Festsetzung des Unterstiitzungsbeitrages in das Ermessen der Ver-
waltung falle, sehe die gesetzliche Regelung der Teuerungsbeihilfe feste Betrige
vor, auf welche der Bediirftige einen klaren Rechtsanspruch habe. Bei der Not-
unterstiitzung sei freilich der Weg an das Verwaltungsgericht verschlossen (vgl.
Entscheid des Appellationsgerichts Band VII, S.22), nicht so indessen bei der
Teuerungsbeihilfe.

Darauf ist zu entgegnen, daf sich fiir die von der Rekurrentin vorgetragene
subtile Unterscheidung nirgends im Gesetz eine Grundlage findet. Mogen gleich
hinsichtlich der Gewdhrung der Unterstiitzungen Unterschiede bestehen, so ist
doch, und das ist fiir die Frage der Zustéindigkeit entscheidend, beiden Fillen
gemeinsam, daB die Bediirftigkeit des Empfiangers Voraussetzung fiir eine Unter-
stiitzung ist. Damit aber gehoren nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes die Ver-
fiigungen des Regierungsrates tiber die Gewihrung oder Verweigerung der Teue-
rungsbeihilfe zu denjenigen Verfiigungen, die nach § 11 Ziffer 3 des Verwaltungs-
rechtspflegegesetzes der Beurteilung durch das Verwaltungsgericht entzogen
sind, weil sie eben iiber Leistungen entscheiden, die von der Bediirftigkeit des
Empfingers abhingen. Bemerkt sei endlich noch, dafl der von der Rekurrentin
gesehene prinzipielle Unterschied zwischen Notunterstiitzung und Teuerungsbei-
hilfe hinsichtlich der Ermessensfrage nicht besteht: auch in den Fillen der Not-
unterstiitzung sind die genauen Ansitze sowohl des zur Unterstiitzung berech-
tigenden Einkommens wie der auszuzahlenden Taggelder verordnungsméafig fest-
gelegt; andererseits wird auch im Falle der Teuerungsbeihilfe dem Ermessen der
Verwaltung Raum gelassen, so — abgesehen von den sogenannten Hértefillen —
gerade in der in casu streitigen Frage, wie hoch die Freigrenze in den Fallen géinz-
licher oder teilweiser Illiquiditéit des Vermogens anzusetzen sei.

(Entscheid des Verwaltungsgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 15. Mai
1945.)

D. Vgrschiedenes

Kreisschreiben des Regierungsrates des Kantons Bern an die Regierungstatthalter-
dmter fiir sich und zuhanden der Armenbehorden und praktizierenden Anwilte
des Kantons Bern betreffend Streitgenossenschaft in Verwandtenbeitragssachen.

Vom 13. Juli 1945.

GemiB Art. 328/329 ZGB sind Blutsverwandte in auf- und absteigender Linie
und Geschwister gegenseitig verpflichtet, einander zu unterstiitzen, sobald sie
ohne diesen Beistand in Not geraten wiirden. Der Anspruch auf Unterstiitzung ist
gegen die PAichtigen in der Reihenfolge ihrer Erbberechtigung geltend zu machen;



	B. Entscheide kantonaler Behörden

